
Bekanntmachung über die Feststellung  
des Gesamtabschlusses der Stadt Mechernich 

für das Jahr 2010 
 
 
 
Der Rat der Stadt Mechernich hat gem. § 116 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 96 GO NW 
mit Beschluss vom 7. Mai 2019 den Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2010 festgestellt.  
 
Da laut Prüfungsfeststellung keine Einwände gegen die Haushaltsführung des Bürgermeisters 
erhoben wurden, wurde dem Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung erteilt. 
 
Der Gesamtabschluss der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2010 mit seinen Anlagen 
wird im Rathaus der Stadt Mechernich, Bergstraße 1, 53894 Mechernich, Zimmer 251, jeweils 


